
URTEIL VOM 13. 12. 1990 — RECHTSSACHE C-238/89 

URTEIL DES GERICHTSHOFES 
13. Dezember 1990 * 

In der Rechtssache C-238/89 

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Landgericht 
München I in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit 

Pall Corp. 

gegen 

P. J. Dahlhausen & Co. 

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 30 
und 36 EWG-Vertrag 

erläßt 

DER GERICHTSHOF 

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten G. F. Mancini in Wahrnehmung der 
Aufgaben des Präsidenten, der Kammerpräsidenten T. F. O'Higgins, J. C. Moi-
tinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias und M. Diez de Velasco, der Richter 
Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg 
und P. J. G. Kapteyn, 

Generalanwalt: G. Tesauro 
Kanzler: J. A. Pompe, Hilfskanzler 

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen 

— der Firma Pall Corp., vertreten durch Rechtsanwalt Pagenberg, München, 

— der Firma P. J. Dahlhausen & Co., vertreten durch Rechtsanwalt Donle, Mün
chen, 

* Verfahrenssprache: Deutsch. 
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— der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Regie
rungsdirektor im Bundesministerium für Wirtschaft Ernst Röder und den Mini
sterialrat im Bundesministerium der Justiz Horst Teske als Bevollmächtigte, 

— der Regierung der Italienischen Republik, vertreten durch Avvocato dello Stato 
Oscar Fiumara als Bevollmächtigten, 

— der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, 
vertreten durch S. J. Hay, Treasury Solicitor's Department, als Bevollmäch
tigte, 

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Rechtsbe
rater Jörn Sack im Beistand von Renate Kubicki, Bedienstete des Bundesmini
steriums der Justiz der Bundesrepublik Deutschland, dem Juristischen Dienst 
der Kommission im Rahmen des Austausche mit nationalen Beamten zur Ver
fügung gestellt, als Bevollmächtigte, 

aufgrund des Sitzungsberichts und nach Anhörung der mündlichen Ausführungen 
der Firma P. J. Dahlhausen & Co., der Bundesregierung, vertreten durch M. von 
Mühlendahl, der italienischen Regierung und der Kommission in der Sitzung vom 
3. Juli 1990, 

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 9. Ok
tober 1990 

folgendes 

Urteil 

1 Das Landgericht München I hat mit Beschluß vom 29. Juni 1989, beim Gerichts
hof eingegangen am 31. Juli 1989, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag zwei Fragen 
nach der Auslegung der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag zur Vorabentscheidung 
vorgelegt. 
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2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit der Firma Pall Corp. (nachstehend: 
Firma Pall), Klägerin des Ausgangsverfahrens, gegen die Firma P. J. Dahlhausen 
& Co. (nachstehend: Firma Dahlhausen). Letztere vertreibt in der Bundesrepublik 
Deutschland Blutfilter, die sie aus Italien einführt. Der italienische Hersteller 
bringt auf den Filtern selbst und auf deren Verpackungen die Bezeichnung „Miro
pore" zusammen mit dem Buchstaben (R) im Kreis an. 

3 Die Firma Pall nimmt die Firma Dahlhausen unter anderem auf Unterlassung der 
Verwendung des Buchstabens (R) hinter der Bezeichnung „Miropore" in der 
Bundesrepublik Deutschland in Anspruch, da für diese Bezeichnung in Deutsch
land kein Warenzeichenschutz bestehe. Unter diesen Umständen sei die Verwen
dung des Buchstabens (R) als irreführende "Werbung nach § 3 des deutschen Ge
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verboten. Diese Vorschrift ver
bietet „irreführende Angaben" über „den Ursprung... oder die Bezugsquelle von 
Waren". 

4 Das Landgericht München I, bei dem der Rechtsstreit anhängig ist, ist der Ansicht, 
daß das von der Firma Pall begehrte Verbot des Inverkehrbringens nach deut
schem Recht zu erlassen sei, doch sei fraglich, ob ein derartiges Verbot einer men
genmäßigen Beschränkung im Sinne von Artikel 30 EWG-Vertrag gleichkäme. 

5 Das vorlegende Gericht hat daher das Verfahren ausgesetzt, bis der Gerichtshof 
im Wege der Vorabentscheidung über folgende Fragen entschieden hat: 

1) Kommt das von der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepublik Deutsch
land mit § 3 UWG begründete Verbot, Waren in der Bundesrepublik Deutsch
land mit einem der Bezeichnung der Ware hinzugefügten (R) in Verkehr zu 
bringen, wenn in der Bundesrepublik Deutschland kein zeichenrechtlicher 
Schutz besteht, in seiner Wirkung einer nach Artikel 30 EWG-Vertrag unzu
lässigen mengenmäßigen Einfuhrbeschränkung gleich, wenn es auch auf Fälle 
angewendet wird, in denen ein zeichenrechtlicher Schutz in einem anderen 
EG-Land besteht? 
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2) Ist § 3 UWG unter den besonderen Voraussetzungen des vorliegenden Falles 
zum Schutz der in Artikel 36 EWG-Vertrag genannten Rechtsgüter anwend
bar? 

6 Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts des Ausgangsverfahrens, des Ver
fahrensablaufs sowie der beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen 
wird auf den Sitzungsbericht verwiesen. Der Akteninhalt ist im folgenden nur inso
weit wiedergegeben, als die Begründung des Urteils dies erfordert. 

7 Vorab ist darauf hinzuweisen, daß der Gerichtshof zwar im Verfahren nach Arti
kel 177 EWG-Vertrag nicht über die Vereinbarkeit einer nationalen Rechtsvor
schrift mit dem Vertrag befinden kann, daß er jedoch befugt ist, dem vorlegenden 
Gericht alle Kriterien für die Auslegung des Gemeinschaftsrechts an die Hand zu 
geben, die dieses in die Lage versetzen, die Frage der Vereinbarkeit für die Ent
scheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits zu beurteilen. 

8 Deshalb sind die Vorabentscheidungsfragen so zu verstehen, daß mit ihnen Aus
kunft darüber begehrt wird, ob die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag dahin auszu
legen sind, daß sie der Anwendung einer nationalen Vorschrift über den unlaute
ren Wettbewerb entgegenstehen, die es einem Wirtschaftsteilnehmer erlaubt, das 
Verbot des Inverkehrbringens einer Ware im Gebiet eines Mitgliedstaats zu erwir
ken, die neben dem Warenzeichen den Buchstaben (R) im Kreis trägt, wenn die
ses Warenzeichen nicht in diesem Staat, wohl aber in einem anderen Mitgliedstaat 
eingetragen ist. 

9 Die Verwendung des Symbols (R) — vom englischen Begriff „registered" abgelei
tet — neben dem Warenzeichen zum Zweck der Angabe, daß es sich um ein ein
getragenes und infolgedessen rechtlich geschütztes Warenzeichen handelt, stellt 
eine Praktik dar, die aus den Vereinigten Staaten stammt, wo sie gesetzlich gere
gelt ist. Diese Praktik ist in mehreren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft weit ver
breitet. 

10 Wie sich aus den Akten ergibt, enthält das deutsche Warenzeichenrecht keine Vor
schriften über die Verwendung des Symbols (R). Unter diesen Umständen ist das 
aufgeworfene Problem, das die Vereinbarkeit einer nationalen Vorschrift über den 
unlauteren Wettbewerb mit den Gemeinschaftsvorschriften über den freien Waren
verkehr betrifft, ausschließlich nach Artikel 30 zu beurteilen. 
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1 1 Nach ständiger Rechtsprechung, die auf dem Urteil des Gerichtshofes vom 11. Juli 
1974 in der Rechtssache 8/74 (Dassonville, Slg. 1974, 837, Randnr. 5) beruht, gilt 
das Verbot mengenmäßiger Beschränkungen nach Artikel 30 EWG-Vertrag für 
jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaft
lichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern. 

12 Ebenfalls nach ständiger Rechtsprechung müssen Hemmnisse für den Binnenhan
del der Gemeinschaft, die sich aus den Unterschieden der nationalen Rechtsvor
schriften ergeben, hingenommen werden, soweit solche — unterschiedslos für in
ländische wie für eingeführte Waren geltenden — Bestimmungen notwendig sind, 
um zwingenden Erfordernissen, unter anderem solchen des Verbraucherschutzes 
und der Lauterkeit des Handelsverkehrs, gerecht zu werden. Derartige Bestim
mungen sind jedoch nur zulässig, wenn sie in einem angemessenen Verhältnis zum 
verfolgten Zweck stehen und wenn dieser Zweck nicht durch Maßnahmen erreicht 
werden kann, die den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr weniger beschrän
ken (siehe insbesondere das Urteil vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 
120/78, Rewe, Slg. 1979, 649). 

1 3 Zunächst ist festzustellen, daß ein Verbot der in der vorliegenden Rechtssache in 
Rede stehenden Art den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr behindern kann, 
denn es kann den Inhaber eines nur in einem Mitgliedstaat eingetragenen Waren
zeichens dazu zwingen, die Aufmachung seiner Erzeugnisse je nach dem Ort des 
Inverkehrbringens unterschiedlich zu gestalten und gesonderte Vertriebswege ein
zurichten, um sicherzustellen, daß die Waren, die das Symbol (R) tragen, nicht im 
Gebiet der Staaten in den Verkehr gebracht werden, die das fragliche Verbot er
lassen haben. 

1 4 Ein derartiges Verbot gilt auch unterschiedslos für inländische und eingeführte 
Waren. Es soll nämlich die Gefahr von Irrtümern darüber verhindern, wo das Wa
renzeichen des Erzeugnisses eingetragen und geschützt ist, ohne daß es in diesem 
Zusammenhang darauf ankommt, ob die Ware inländischer oder ausländischer 
Herkunft ist. 

15 Deshalb ist zu prüfen, ob ein solches Verbot durch die genannten zwingenden 
Erfordernisse gerechtfertigt sein kann. 
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16 Hierzu ist vorgetragen worden, daß dieses Verbot gerechtfertigt sei, weil die Ver
wendung des Symbols (R), das die Eintragung eines Warenzeichens anzeigt, die 
Verbraucher irreführe, wenn das Warenzeichen nicht in dem Land eingetragen sei, 
in dem die Waren in den Verkehr gebracht werden. 

17 Diesem Vorbringen kann nicht gefolgt werden. 

18 Zum einen ist nämlich nicht erwiesen, daß das Symbol (R) in der Praxis allgemein 
in dem Sinne verwendet und verstanden wird, daß es angibt, daß das Warenzei
chen in dem Land eingetragen ist, in dem das Erzeugnis in den Verkehr gebracht 
wird. 

19 Zum anderen könnte, selbst wenn man unterstellt, daß die Verbraucher oder ein 
Teil von ihnen in bezug auf diesen Umstand irregeführt werden könnten, diese 
Gefahr ein so erhebliches Hindernis für den freien Warenverkehr nicht rechtferti
gen, da die Verbraucher sich mehr für die Eigenschaften einer Ware als dafür 
interessieren, wo das Warenzeichen eingetragen ist. 

20 Weiter ist vorgetragen worden, daß die Verwendung des Symbols (R) in einem 
Staat, in dem das Warenzeichen nicht eingetragen worden ist, als unlauteres Wett
bewerbsverhalten gegenüber den Mitbewerbern anzusehen sei und daß sich die 
Hersteller, falls die Eintragung eines Warenzeichens in einem beliebigen Mitglied
staat der Gemeinschaft genüge, um die Verwendung dieses Symbols zu rechtferti
gen, für die Eintragung ihres Warenzeichens in den Mitgliedstaaten entscheiden 
könnten, die die geringsten Anforderungen stellten. 

21 Dieses Vorbringen ist zurückzuweisen. Zum einen können umsichtige Wirtschafts
teilnehmer, die wissen möchten, ob ein Warenzeichen eingetragen ist, im öffentli
chen Register die Rechtslage in bezug auf das fragliche Warenzeichen prüfen. 
Zum anderen strebt, wer in einem bestimmten Mitgliedstaat ein Warenzeichen ein
tragen läßt, in erster Linie an, das Zeichen in diesem Staat rechtlich schützen zu 
lassen. Das Symbol (R) hat wie die anderen Zeichen, die angeben, daß ein Waren
zeichen eingetragen ist, im Verhältnis zu diesem rechtlichen Schutz, der Gegen
stand der Eintragung ist, akzessorischen oder ergänzenden Charakter. 
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22 Schließlich findet das fragliche Verbot auch in der Richtlinie 84/450/EWG des 
Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung (ABl. L 250, S. 17), auf 
die sich die Bundesregierung in ihren Ausführungen gestützt hat, keine Grundlage, 
da festgestellt worden ist, daß es nicht durch zwingende Erfordernisse des Ver
braucherschutzes oder der Lauterkeit des Handelsverkehrs gerechtfertigt ist. Diese 
Richtlinie beschränkt sich auf eine Teilharmonisierung der nationalen Rechtsvor
schriften über irreführende Werbung durch die Festsetzung von objektiven Min
destkriterien, anhand deren sich feststellen läßt, ob eine Werbung irreführend ist, 
und von Mindestanforderungen in bezug auf die Einzelheiten des Schutzes gegen 
eine solche Werbung. 

23 Deshalb ist auf die Vorabentscheidungsfragen zu antworten, daß Artikel 30 EWG-
Vertrag dahin auszulegen ist, daß er der Anwendung einer nationalen Vorschrift 
über den unlauteren Wettbewerb entgegensteht, die es einem Wirtschaftsteilneh
mer erlaubt, das Verbot des Inverkehrbringens einer Ware im Gebiet eines Mit
gliedstaats zu erwirken, die neben dem Warenzeichen den Buchstaben (R) im 
Kreis trägt, wenn dieses Warenzeichen nicht in diesem Staat, wohl aber in einem 
anderen Mitgliedstaat eingetragen ist. 

Kosten 

24 Die Auslagen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der 
Italienischen Republik und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordir land sowie der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die vor dem 
Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die 
Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei 
dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist da
her Sache dieses Gerichts. 

Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF 

auf die ihm vom Landgericht München I mit Beschluß vom 29. Juni 1989 vorge
legten Fragen für Recht erkannt: 
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Artikel 30 EWG-Vertrag ist dahin auszulegen, daß er der Anwendung einer natio
nalen Vorschrift über den unlauteren Wettbewerb entgegensteht, die es einem Wirt
schaftsteilnehmer erlaubt, das Verbot des Inverkehrbringens einer Ware im Gebiet 
eines Mitgliedstaats zu erwirken, die neben dem Warenzeichen den Buchstaben (R) 
im Kreis trägt, wenn dieses Warenzeichen nicht in diesem Staat, wohl aber in einem 
anderen Mitgliedstaat eingetragen ist. 

Mancini O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias 

Diez de Velasco Slynn Kakouris 

Schockweiler Grévisse Zuleeg Kapteyn 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. Dezember 1990. 

Der Kanzler 

J.-G. Giraud 
Für den Präsidenten 

G. F. Mancini 

Kammerpräsident 
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